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14.08.2008 Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg Entscheidung 
 

Einführung einer Parkscheibenregelung im Katernberger Schulweg 

 
Grund der Vorlage 

Verwaltungsvorschlag 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die Parkplätze im Katernberger Schulweg am nördlichen Fahrbahnrand zwischen Nevigeser 
Straße und Kruppstraße werden mit Parkscheibe für eine Stunde in der Zeit von  „Mo-Fr     
10 – 18 Uhr “ bewirtschaftet. 

 
Einverständnisse 

 
Entfällt 
 
Unterschrift 
 
 
Bronold 
 
Begründung 
Bedingt durch die Stadtsparkasse, den Imbiss, den Eissalon und die Bäckerei ist der 
Parkraumbedarf während der Öffnungszeiten groß. Anwohner und Beschäftigte belegen den 
Parkraum den ganzen Tag, so dass den Kurzzeitparkern wenige Parkmöglichkeiten 
angeboten werden können. Dies führt dazu, dass insbesondere im Bereich der Sparkasse in 
zweiter Reihe, in Einmündungen und vor Garagen geparkt wird. Im Einmündungsbereich zur 
Nevigeser Straße werden die vorhanden Halteverbote regelmäßig missachtet. Die 
Parkraumbewirtschaftung könnte das widerrechtliche Parkverhalten vermeiden. Den 
Anwohnern und Beschäftigten stehen in der Kruppstrasse und im oberen Teil des 
Katernberger Schulweges ausreichende Parkmöglichkeiten zur Verfügung. 
Vor der Sparkasse könnten sechs Parkplätze und im Abschnitt zwischen Nevigeser Straße 
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bis Siemensstraße vier Parkplätze mittels Parkscheibe bewirtschaftet werden. 
Es wird eine Parkscheibenregelung für eine Stunde vorgeschlagen, da hierdurch die 
größtmögliche Fluktuation erreicht werden kann. Lediglich ein Frisörbesuch könnte mehr Zeit 
in Anspruch nehmen. 
Ob eine Bewirtschaftung auch samstags beispielweise von 10 – 13 Uhr notwendig ist, stellt 
die Verwaltung zur Diskussion. 

 
Kosten und Finanzierung 
Es entstehen Kosten in Höhe von ca. 700,- Euro. Die Mittel stehen beim Kontierungsobjekt    
104 200 Sachkonto 522100 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ zur Verfügung. 
 
Zeitplan 

Der Auftrag kann nach Beschlussfassung vergeben werden. 

 
Anlagen 

Beschilderungsplan 
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